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SPD-Ratsfraktion Gemeinde Bohmte 

 
Gemeinde Bohmte 
Herr Bürgermeister 
Markus Kleinkauertz 
Bremer Straße 4 
 
49163 Bohmte 
 
 
 
 
        Bohmte, 9. März 2026 
 
 
 
Antrag zur Einführung einer Richtlinie zur Verwendung der Akzeptanzabgabe in der 
Gemeinde Bohmte 

 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Kleinkauertz, 
Lieber Markus, 
 
die SPD- Fraktion im Rat der Gemeinde Bohmte stellt folgenden Antrag: 
 
1. Für Einnahmen aus der Akzeptanzabgabe nach dem Niedersächsischen Windenergie-  
    und Photovoltaikanlagenbeteiligungsgesetz (NWindPVBetG) wird ein zweckgebundenes  
    Budget im kommunalen Haushalt eingerichtet. Zur besseren Planung sollten die Mittel aus 
    der Akzeptanz-Abgabe aus dem Vorjahr herangezogen werden. 
2. Die Mittel werden auf Grundlage der beigefügten Richtlinie zur Verwendung der  
    Akzeptanzabgabe in der Gemeinde Bohmte eingesetzt. Eine Verwendung zur  
    Finanzierung kommunaler Pflichtaufgaben ist ausgeschlossen. 
3. Mindestens 50 Prozent der Einnahmen sind in dem jeweils betroffenen Ortsteil – Bohmte, 
    Hunteburg oder Herringhausen-Stirpe-Oelingen – zu verwenden. 
4. Die Ortsräte Bohmte, Hunteburg und Herringhausen-Stirpe-Oelingen sind bei der Auswahl 
    und Priorisierung der Maßnahmen verbindlich zu beteiligen. 
5. Die Verwaltung berichtet jährlich öffentlich über Höhe der eingegangenen Mittel, 
    Aufteilung auf die Ortsteile, geförderte Projekte sowie deren Wirkung für die lokale 
    Akzeptanz. 
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6. Die Entscheidung über die Verwendung der Mittel erfolgt nach folgendem Verfahren: 
    a) Die Verwaltung erstellt jährlich eine Übersicht über die eingegangenen Mittel und 
        eröffnet einen Projektaufruf. 
    b) Projektvorschläge werden durch die Verwaltung auf Förderfähigkeit (Zweckbindung 
        nach NWindPVBetG, Haushaltsrecht, Umsetzbarkeit) geprüft. 
    c) Die ortsteilbezogenen Mittel (mindestens 50 %) werden den Ortsräten Bohmte, 
        Hunteburg und Herringhausen-Stirpe-Oelingen zur Beratung und Priorisierung  
        vorgelegt. Die Priorisierung der Ortsräte ist für die Beschlussfassung maßgeblich, 
        Abweichungen sind zu begründen. 
    d) Über die gemeindeweit verwendbaren Mittel (bis zu 50 %) berät der Ausschuss für 
        Finanzen und Wirtschaft. 
    e) Die abschließende Beschlussfassung erfolgt im Verwaltungsausschuss; soweit 
        erforderlich im Rat. 
     f) Die Verwaltung veröffentlicht jährlich einen Bericht über Mittelherkunft, 
        Mittelverwendung und geförderte Maßnahmen. 
 
Begründung: 
Die Akzeptanzabgabe ermöglicht eine direkte Beteiligung der Gemeinde Bohmte an den 
Erträgen neuer Windenergie- und Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Damit entstehen 
zusätzliche finanzielle Spielräume, um in allen drei Ortsteilen sichtbare Verbesserungen zu 
erreichen und die Akzeptanz der Energiewende vor Ort zu stärken. 
 
Eine kommunale Richtlinie ist notwendig, um Transparenz über Herkunft und Verwendung 
der Mittel sicherzustellen, eine gerechte Beteiligung der Ortsteile Bohmte, Hunteburg und 
Herringhausen-Stirpe-Oelingen zu gewährleisten und Projekte mit erkennbarem 
Gemeinwohlbezug zu fördern. 
 
Weiteres Verfahren: 
- Einrichtung des Budgets im Haushalt 
- Entwicklung eines transparenten Antragsverfahrens 
- Jährliche öffentliche Berichterstattung 
 

Mit freundlichem Gruß 
 

 
 
Fraktionsvorsitzender 
 
Anlage 
Richtlinie zur Verwendung der Akzeptanzabgabe 
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Anlage zum Antrag zur Richtlinie zur Verwendung der Akzeptanzabgabe nach 
dem NWindPVBetG 
 
1. Zielsetzung 
Die Gemeinde Bohmte verwendet die Einnahmen aus der Akzeptanzabgabe, um die 
lokale Akzeptanz der Energiewende zu stärken und konkrete Verbesserungen für die 
Bürgerinnen und Bürger in Bohmte, Hunteburg und Herringhausen-Stirpe-Oelingen 
zu erreichen. Die Mittel sind zusätzliche, zweckgebundene Einnahmen. Eine 
Verwendung zur Finanzierung kommunaler Pflichtaufgaben ist ausgeschlossen. 
 
2. Rechtsgrundlage 
Grundlage sind das Niedersächsische Windenergie- und 
Photovoltaikanlagenbeteiligungsgesetz (NWindPVBetG), § 6 EEG sowie die 
haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Landes Niedersachsen. 
 
3. Verteilung der Mittel 
Mindestens 50 Prozent der Einnahmen werden ortsteilbezogen eingesetzt in 
Bohmte, Hunteburg und Herringhausen-Stirpe-Oelingen. Bis zu 50 Prozent können 
für gemeindeweite Maßnahmen verwendet werden. 
 
4. Förderfähige Maßnahmen 
Förderfähig sind Maßnahmen der nachhaltigen Mobilität, Stärkung von Freibad und 
öffentlichen Einrichtungen, Unterstützung von Vereinen und Ehrenamt, lokale Klima- 
und Energieprojekte sowie Maßnahmen zur Aufwertung der Ortskerne. 
 
5. Entscheidungsverfahren 
Die Verwaltung veröffentlicht jährlich einen Projektaufruf und prüft Vorschläge auf 
Förderfähigkeit. Die Ortsräte Bohmte, Hunteburg und Herringhausen-Stirpe-Oelingen 
priorisieren die ortsteilbezogenen Mittel. Über gemeindeweite Mittel berät der 
Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft. Die abschließende Entscheidung erfolgt im 
Verwaltungsausschuss bzw. Rat. 
 
6. Bewertungskriterien 
Berücksichtigt werden Akzeptanzwirkung, Nutzen für Ortsteil oder Gemeinde, 
Nachhaltigkeit, Einbindung des Ehrenamtes sowie Wirtschaftlichkeit. 
 
7. Transparenz 
Die Verwaltung erstellt jährlich einen öffentlichen Bericht über Mittelhöhe, Aufteilung 
und geförderte Projekte. 


